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   Bezirksregierung Münster 
    Bezirksplanungsbehörde 

 
   Geschäftsstelle des Regionalrates  

 
Tel.: 0251/411-1755 Fax.: 0251/411-1751 eMail:geschaeftsstelle@bezreg-muenster.nrw.de  
 

Sitzungsvorlage 8/2014      
 
 
Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2015, Bereich Straße: 
Abschließender Sachstand der Projektanmeldungen des Landes NRW an den Bund 
zur fachlichen Bewertung 
 
Anlage: 1) Erlass des MBWSV vom 30.01.2014 

2) Antwortschreiben des Landesverkehrsministers vom 05.02.2014 auf die 
vom Regionalrat Münster am 16.12.2013 beschlossene Resolution 

 
 
 
Berichterstatter: Abteilungsdirektor Wolfgang Sprogies 
 
Bearbeiter: Leitender Regierungsdirektor Dieter Kleinpaß 
 Tel.: 0251 / 411 – 1430 
 
 Regierungsbauamtsrat Frank Langenhorst 
 Tel.: 0251 / 411 – 2352 
 

 
 
Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 
 

 TOP 6  der Sitzung der Verkehrskommission am 10.03.2014 
  

 TOP  der Sitzung der Strukturkommission am  
 

 TOP  10 der Sitzung des Regionalrates am 24.03.2014 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
für die Verkehrskommission: 

 Zustimmung      Kenntnisnahme 
  
für die Strukturkommission: 

 Zustimmung                   Kenntnisnahme 
 
für den Regionalrat:  

 Zustimmung                Kenntnisnahme 
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Sachdarstellung 

 

Mit Erlass vom 30.01.2014 (Anlage 1) hat das MBWSV die abschließende Meldeliste 

des Landes NRW an den Bund hinsichtlich der im Rahmen der Neuaufstellung des 

Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2015 zu bewertenden Straßenbauprojekte über-

sandt (Anlage 1 des Erlasses). 

In der Anlage 2 des Erlasses sind die indisponiblen Maßnahmen (derzeit im Bau, 

bzw. in der Restabwicklung) aufgeführt, die keiner erneuten Bewertung unterzogen 

werden müssen. 

Die Anlage 3 des Erlasses beinhaltet Projekte, die nicht bedarfsplanrelevant sind. 

Diese Um- und Ausbaumaßnahmen werden, soweit sie für erforderlich gehalten wer-

den, aus den hierfür vorgesehenen Haushaltstiteln finanziert. 

In der Anlage 4 des Erlasses sind alle bedarfsplanrelevanten Maßnahmen aufge-

führt, die seitens des Landes aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Bewertung an 

den Bund weitergemeldet wurden. 

 

Zu den Abweichungen des Landes von den jeweiligen Regionalratsbeschlüssen - für 

das Münsterland wurden 5 Projekte nicht berücksichtigt - wurde mit der Sitzungsvor-

lage 61/2013 berichtet. Die hierauf basierende Resolution des Regionalrats Münster 

wurde inzwischen von Landesverkehrsminister Groschek beantwortet (s. Anlage 2). 

 

Hier ist es dabei verblieben, dass die 4 Ortsumgehungsprojekte B 70 / Heek, B 476 / 

Sassenberg, sowie B 235 / Lüdinghausen (dort sowohl die Süd- als auch die Nordost 

-Umgehung) nicht in den Vorschlag des Landes NRW an den Bund zur fachlichen 

Bewertung aufgenommen wurden. Anstelle der vom Regionalrat Münster eingefor-

derten maßnahmenspezifischen Begründungen wurde diese ablehnende Haltung lei-

der nur als "Ergebnis der allgemeinen fachlichen und politischen Diskussion" und mit 

Verweis auf die Finanzrestriktionen des Bundes dargestellt 

. 

Das 5. Projekt "B 67 / Netzschluss als Kraftfahrstraße zur A 3" wird aufgrund einer (lt. 

MBWSV) fehlenden Bedarfsplanrelevanz (nicht 4-streifiger Ausbau, sondern lediglich 

2+1-Lösung) nicht weitergemeldet. Hintergrund ist ein - hiesigen Erachtens nicht ge-

botenes - Vorgreifen auf künftige Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der zu prog-

nostizierenden Verkehrsqualität. Die hiesige Erwartung, mit der Etikettierung als 
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"Kraftfahrstraße" alternative gutachterliche Erwägungen zum (bedarfsplanrelevanten) 

4-streifigen Ausbau - in Abgleich zu einer durchgängigen 2+1-Lösung als Mindest-

standard - anzustoßen, wurde damit nicht erfüllt. 

Wie eine ergänzende mündliche Anfrage beim MBWSV ergab, möchte man aktuell 

lediglich vermeiden, noch vor der Fertigstellung des letzten Bauabschnitts der 67n in 

2+1-Standard bereits die Diskussion hinsichtlich eines (erweiterten) 4-streifigen Aus-

baus zu eröffnen. Angesichts der wichtigen Achsenfunktion der B 67, sei man in die-

sem Fall zuversichtlich, das Durchziehen des 2+1-Ausbaus bis zum Netzschluss zur 

A 3 auch ohne Aufnahme in den BVWP 2015, also mit Um- und Ausbaumitteln des 

Bundes, mittelfristig realisieren zu können. 

 

Nach alledem bleibt abzuwarten, ob der letztentscheidende Bund (Stichwort: Bun-

desauftragsverwaltung) doch noch Gutachteraufträge zur fachlichen Bewertung wei-

terer, über die Landesmeldung hinausgehender Projekte veranlasst und sich bei der 

Auswahl ggf. auf "Projektvorschläge Dritter" (zu denen das Bundesverkehrsministeri-

um auf seiner Homepage sogar aufgerufen hatte) stützt. 

Mit "Dritten" im vorgenannten Sinne sind erkennbar Institutionen gemeint, die nicht in 

den jeweiligen Instanzenzug des Landes eingebunden sind. Damit ist auch den Be-

legenheitskommunen des Münsterlandes und den Kammern die Möglichkeit eröffnet, 

sich mit ihren Projektvorschlägen direkt an den Bund zu wenden. Es spricht einiges 

dafür, dass der Bund derartigen, nicht auf ein positives Landesvotum gestützten Vor-

schlägen jedenfalls in Bezug auf (bundesweit bedeutsame) Lückenschlüsse im Auto-

bahnnetz durchaus folgen könnte. 
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Anlage 2






